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Sie ersehen aus dem Schreiben der Schweizerischen Gesandtschaft in Buka
rest, dass diese ihre Interventionen in der Frage des Zinsendienstes der öffentli
chen Schuld vorläufig eingestellt hat, weil sie befürchtete, dass die vorstehend 
geschilderte Sachlage auf dem Gebiete des Warenverkehrs die rumänische Re
gierung ihrerseits dazu veranlassen könnte, auf dem Gebiete des Finanzver
kehrs eingegangene Verpflichtungen nicht einzuhalten. Sie werden dem hier 
ebenfalls beiliegenden Durchschlag unseres heutigen Schreibens an die Ge
sandtschaft in Bukarest entnehmen können, dass wir zwar deren Befürchtun
gen nicht teilen, dass wir aber anderseits im Hinblick auf die gegenwärtige 
Situation dem Antrag der Schweizerischen Bankiervereinigung um einseitige 
Auszahlung der entsprechenden Beträge vorläufig noch nicht Folge geben 
möchten. Wir haben vielmehr zunächst versucht, einen Auftrag der Rumäni
schen Nationalbank um Freigabe einer Summe von 8,5 Millionen Franken aus 
den verfügbaren Clearingmitteln in Zürich zum Anlass zu nehmen, um sowohl 
die Rumänische Nationalbank durch ein Telegramm der Schweizerischen Ver
rechnungsstelle in Zürich wie auch die zuständigen rumänischen Behörden 
durch eine Fortführung der Interventionen unserer Gesandtschaft darauf 
aufmerksam zu machen, dass wir die genannte Abdisponierung verfügbarer 
Clearingmittel haben vornehmen lassen in der bestimmten Erwartung, dass das 
rumänische Finanzministerium seinen ihm durch Briefwechsel vom 19. April 
1943 auferlegten Verpflichtungen hinsichtlich der Einzahlung der notwendigen 
Mittel für die Bezahlung der bis 1. April 1941 fälligen Coupons endlich nach- 
komme. Wir möchten vorerst einmal das Ergebnis dieser Schritte abwarten, 
bevor wir uns zu weiteren Massnahmen im Sinne der Anregung der Schweizeri
schen Bankiervereinigung endgültig aussprechen. Wir schätzen Sie mit diesem 
Vorgehen ebenfalls einverstanden.
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Notice du Département politique sur les relations financières 
avec les Etats-Unis d ’Amérique1

JX Bern, 28. Oktober 1943

N E U E  A M E R I K A N I S C H E  M A S S N A H M E N  IM F I N A N Z  VERKEHR.

Eine in USA erlassene neue Verfügung («General Ruling N° 17») veran- 
lasste die Schweizerische Bankiervereinigung, auf den 25. Oktober in Zürich 
eine Sitzung der Embargokom mission2 einzuberufen.

Die Ruling bestimmt im wesentlichen folgendes:

1. La notice, destinée au Chef du Département politique, est signée par R. Kohli, Chef de la 
Section du Contentieux et des Intérêts privés à l ’Etranger.
2. Procès-verbal non reproduit.
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a) Titelkäufe dürfen nur für «Nationals» vorgenommen werden (Unter 
«Nationals» in diesem Sinne werden Schweizer, die in der Schweiz wohnen und 
nicht auf der schwarzen Liste sind, verstanden)3. Zur Identifizierung dieser 
«Nationals» ist die Angabe von Nationalität, Name und Domizil des Käufers 
erforderlich. An die Stelle dieser Angaben kann auch die Erklärung einer Bank 
treten, dass der Titelinhaber keine andere Staatsangehörigkeit als die schweize
rische besitzen. Die Bank muss sich bereit erklären, alle Unterlagen jederzeit, 
spätestens aber bis ein Jahr nach Kriegsende beizubringen.

b) Titelverkäufe dürfen nur vorgenommen werden unter Angabe von 
Name, Nationalität und Domizil des Eigentümers bzw. aller, die daran irgend 
ein Interesse hatten, seit dem 8. April 1940 bzw. dem Zeitpunkt des Erwerbes.

c) Inkassi von Coupons dürfen ab 20. November 1943 nur mehr vorgenom
men werden, wenn Name, Nationalität und Domizil des Eigentümers angege
ben werden.

Können die verlangten Angaben nicht gemacht werden, so wird der Erlös aus 
den unter a) und b) angeführten Transaktionen bis zur Abklärung der Besitzer
verhältnisse einem Spezialkonto gutgeschrieben, das völlig blockiert ist.

Die Embargokommission hat zu diesem neuen Erlass in folgendem Sinne 
Stellung genommen:

1. Sofern die schweizerischen Banken dem amerikanischen Verlangen ent
sprechen würden, käme dies einer Diskriminierung der ausländischen Gläubi
ger, die ihre Titel auf schweizerischen Banken deponiert haben, gleich, indem 
nach einem Nachweis sämtlichen einwandfreien Schweizerbesitzes ein Rest 
übrig bliebe, der zum vorneherein als zweifelhaft erscheinen würde. Auf der 
ändern Seite wurde allgemein eingesehen, dass es sehr gewagt wäre, den ameri
kanischen Behörden gegenüber darauf hinzuweisen, dass wir gemäss dem bei 
uns geltenden Bankengesetz (Bankgeheimnis)4 die ausländischen Titelinhaber 
nicht preisgeben können. Ebensowenig erscheint es opportun, der amerikani
schen Regierung in aller Form mitzuteilen, dass bedeutende ausländische, spe
ziell französische Guthaben in der Schweiz sind. Eine solche Erklärung würde 
unweigerlich ein Begehren um Bekanntgabe derselben nach sich ziehen.

2. Die eigentlichen schweizerischen Interessen in den USA seien übrigens so 
gross, dass diese nicht gefährdet werden dürften, um die ausländischen zu 
schützen.

3. Es ist wahrscheinlich, dass die Kotierung von amerikanischen Titeln an 
den Schweizerbörsen vorübergehend eingestellt wird. Jedoch wurde darüber 
noch nicht endgültig entschieden. Immerhin wird der Präsident der Schweiz. 
Effekten-Börsenvereine vorläufig auf den neuen Erlass aufmerksam ge
m acht5.

4. Die Embargokommission hält es für wichtig, dass mit den amerikani
schen Behörden möglichst bald Besprechungen aufgenommen werden, die zum

3. Annotation de Pilet-Golaz dans la marge: cette distinction-là pouvons-nous décemment la 
faire?
4. Loi fédérale sur les banques et les caisses d ’épargne de 1934, RO, 1935, vol. 51, pp. 121-172 
et FF, 1934, III, pp. 633-653.
5. E 2001 (E) 2/559.
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Ziele haben müssen, für die in schweizerischem Besitz befindlichen Titel das 
Verfahren zu ordnen. Es wird die Einführung eines neuen Affidavits zu erwä
gen sein. Ferner muss der Wortlaut der Erklärung festgelegt werden, die die 
Banken abgeben sollen usw. Zu diesem Zwecke wird es sich möglicherweise als 
notwendig erweisen, dass Herr Straessle vorübergehend in die Schweiz kommt 
und dann mit genauen Weisungen nach Washington zurückkehrt. Es wäre 
jedenfalls nicht möglich, diese komplizierten Probleme auf telegraphischem 
Wege mit der Gesandtschaft zu ordnen.

Vorläufig wird Herr Dr. Real, Legationssekretär in Washington, der im Be
griffe war, dorthin zurückzukehren, seine Abreise um einige Tage verschieben, 
um an der Sitzung der grossen USA-Kommission der Bankiervereinigung in 
dieser Angelegenheit vom 4. November in Bern teilzunehmen6.

5. Es wurde vereinbart, die Schweizerische Gesandtschaft in Washington 
vorläufig über die geäusserten Bedenken telegraphisch zu unterrichten und sie 
davon in Kenntnis zu setzen, dass das weitere Vorgehen geprüft werde.

6. A ce sujet, cf. notice (non reproduite) de R. K ohli du 15 novembre.
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Procès-verbal d ’une discussion sur la question des réfugiés1

Copie
KX Bern, 29. Oktober 1943

P R O T O K O L L

E IN E R  B E S P R E C H U N G  Ü B E R  D IE  F L Ü C H T L I N G S F R A G E  
A M  29. O K T O B E R  1943, 1 0 .0 0  H.

IM S I T Z U N G S Z I M M E R  D E S  B U N D E S R A T E S .

Vorsitz: Minister Bonna.
Anwesend:
Dr. Rothmund, Chef der Polizeiabteilung,
Fürsprecher Schürch, von der Polizeiabteilung,
Professor Keller, Handelsabteilung,
Dr. Saxer, Direktor des Kriegsfürsorge-Amtes,
Oberstleutnant Chauvet, Kommissariat für Internierung,
Herr Walther, Büro des Herrn von Haller,
Legationsrat Wagnière, Abteilung für Auswärtiges,
Dr. Reichenau, Abteilung für Auswärtiges,
Dr. Gmür, Abteilung für Auswärtiges.

1. Ce procès-verbal a été rédigé par F. Gmür, du D épartem ent politique, qui adresse ce docu
ment à H. Walther, collaborateur du Délégué du Conseil fédéral aux œuvres d ’entraide interna
tionale pour son information et avec prière de traiter ce procès-verbal comme strictement confi
dentiel. Il a été fait pour usage interne seulement.
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